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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

72/01 Hochschulorganisation

72/16 Sonstiges Hochschulrecht

Norm

Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten 1974 §2 Abs1;

Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten 1974 §2 Abs2 lita;

ASVG §4 Abs2;

EStG 1988 §25;

UOG 1975 §38 Abs1 litc;

UOG 1975 §4 Abs1;

UOG 1975 §43;

Rechtssatz

Im Rahmen des ASVG ist die Möglichkeit einer Mehrfachversicherung vorgesehen. Ob die Tätigkeit eines

remunerierten Lehrauftrages an der Universität nur den Charakter eines sekundären Erwerbes hat (hier: Der Bf steht

neben seiner Tätigkeit an der Universität in einem ASVG-p ichtigen Dienstverhältnis zur Kammer für Arbeiter und

Angestellte), ist nicht entscheidend. Ebenso ist sozialversicherungsrechtlich nicht relevant, dass seine an der

Universität erzielten Einkünfte abgabenrechtlich nicht als Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit gewertet werden.

Der Begri  der Versicherungsp icht einer Beschäftigung weist nämlich andere Merkmale auf als etwa der Begri  der

Unselbständigkeit aus dem Bereich des Steuerrechts.
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